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Dienstleistungen Dritten anbieten: Gilt für Heime noch
der ermäßigte Umsatzsteuersatz?
Von der Öffentlichkeit nahezu

unbemerkt ist im Rahmen des

Jahressteuergesetzes 2007
der § 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG

IUmsatzsteuergesetzl um ei-
nen Satz 3 erweitert worden.

Die Erweiterung hat insbeson-

dere Auswirkung auf die um-

satzsteuerliche Behandlung

von sogenannten Selbstver-

sorgungsbetrieben i. S. v. § 68

Nr. 2 b AO IAbgabenordnungl,

die neben der Versorgung der
Bewohner auch in einem be-

grenzten Umfang fremde Drit-
te beliefern.

Alten- und Pflegeheime

versorgen in der Regel ihre
Bewohner mit Mahlzeiten

durch den Betrieb einer eige-

nen Küche. Damit die Kapa-

zität der Küche voll ausge-

schöpft wird, sind viele Träger

dieser steuerbegünstigten

Einrichtungen dazu überge-

gangen, fremde Dritte wie et-
wa Schulen mit Mahlzeiten zu

beliefern.

Zusätzliche Einnahmen müs-

sen sich im Rahmen halten

Gemäß§ 12Abs. 2 Nr. 8a UStG

ermäßigt sich der Umsatz-

steuersatz für Leistungen der

Körperschaften, die aus-
schließlich und unmittelbar

gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke verfol-

gen I§§ 51 bis 68 AOI auf sie-

benProzent. Dieser ermäßigte

Steuersatz kann in Anspruch

genommen werden, wenn die

Leistung an fremde Dritte

Iz. B. Lieferungen von Mahl-

zeiten oder Wäschereinigungl

maximal 20 Prozent der ge-
samten Küchen- bzw. Reini-

gungsleistungen beträgt. Auch

können die Einrichtungen aus

den entsprechenden Ein-

gangsrechnungen den anteili-
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gen Vorsteuerabzug Isieben
Prozent bei Lebensmitteln, 16

bzw. 19 Prozent bei Energie)

geltend machen.

Durch das Jahressteuerge-

setz 2007 ist der § 12 Abs. 2
Nr. 8 a UStG um einen Satz 3

ergänzt worden. Er besagt,

dass der ermäßigte Steuersatz

bei Selbstversorgungsbetrie-

ben nur noch angewendet
werden darf,

· wenn die Leistungen an
fremde Dritte nicht vorran-

gig zur Erzielung zusätz-
licher Einnahmen dienen,

· wenn damit keine Wettbe-

werbssituation gegenüber

gewerblichen Unterneh-

men geschaffen wird,
· oder wenn ausschließ-

lich der steuerbegünstigte

Zweck des Trägers des AL-

ten- und Pflegeheimes ver-
wirklicht wird.

Änderung des UStGschafft
viele Unklarheiten

Die Erweiterung des Gesetzes

führt bei vielen Heimträgern

zu einer Verunsicherung, ob
hiervon auch Selbstversor-

gungsbetriebe i. S. v. § 68
Nr. 2 b AO IMahlzeitendienst,

Wäscherei) betroffen sind, da
dies aus dem Wortlaut der Er-

gänzung nicht eindeutig her-

vorgeht.

Nach Äußerungen aus den
Fraktionen der CDU/CSU und

der SPD im Bundestagsfi-
nanzausschuss sollen Selbst-

versorgungsbetriebe einer

steuerbegünstigten Körper-

schaft I§ 68 Nr. 2 AOI nicht von

der Neuregelung erfasst wer-
den, da diese Zweckbetriebe

darstellen, mit dem die Kör-

perschaft ihre steuerbegün-

stigten Zwecke selbst ver-
wirklicht. Auch in der steuer-

lichen Fachliteratur und in der

Lehre wird die Ergänzung ein-

stimmig als wenig zielführend

abgelehnt.

Auf Nummer sicher: Fragen
Sie das Finanzamt um Rat

Für betroffene Einrichtungen

ist es daher ratsam, unverzüg-
lich Kontakt mit dem zustän-

digen Finanzamt aufzuneh-
men, um abzustimmen, ob der

vorliegende Selbstversor-

gungsbetrieb von der Neure-

gelung erfasst wird.
Alternativ können Heim-

träger abwarten und die Leis-

tungen des Selbstversor-

gungsbetriebs dem ermäßig-
ten Steuersatz von sieben

Prozent unterwerfen, bis sich

die Finanzverwaltung durch

entsprechende Erlasse und

Verfügungen dazu geäußert
hat, ob auch Selbstversor-

gungsbetriebe in den Anwen-

dungsbereich des neuen

Satz 3 des § 12 Abs. 2 Nr. 8 a

UStG fallen. Hier besteht je-

doch das Risiko, dass der Trä-

ger später für nicht abgeführ-

te Umsatzsteuer in Anspruch

genommen werden kann. Zu-

dem ist es für die Träger nur

schwer möglich, nachträglich

die Differenz zum allgemei-
nen Steuersatz vom damali-

gen Leistungsempfänger ein-
zufordern.

Steuerbegünstigte Einrich-

tungen, die einen oder mehre-

re Selbstversorgungsbetriebe
betreiben, stehen vor einer

schwierigen Entscheidung.

Der sichere Weg ist die Ab-

stimmung mit dem Finanzamt

und bis zum Vorliegen einer

Stellungnahme des Finanzam-

tes die Abrechnung der Leis-

tungen mit dem allgemeinen

Steuersatz. Diese Vorgehens-

weise führt jedoch zu einer

Preiserhöhung für den Leis-

tungsempfänger um zwölf

Prozentpunkte. Sollte es nicht

gelingen, die Umsatzerhöhung
über den Preis an den Leis-

tungsempfänger weiterzuge-

ben, ist möglicherweise die
Wirtschaftlichkeit und Existenz

des Selbstversorgungsbe-

triebs gefährdet. ""I
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